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Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):Ra 2019/19/0323 B 19.12.2019

Rechtssatz

Für die Aufteilung der von den Verwaltungsgerichten zu besorgenden Geschäfte "auf die Einzelrichter und Senate" gilt

der Grundsatz der festen Geschäftsverteilung (Art. 135 Abs. 2 B-VG). Der Grundsatz der festen Geschäftsverteilung

bedeutet, dass die Verteilung der Geschäfte auf die einzelnen Spruchkörper durch Regeln, nämlich durch den

Beschluss über die Geschäftsverteilung, von vornherein feststehen muss, dass in der Folge niemand Ein=uss auf die

Verteilung der Geschäfte nehmen kann und dass ferner die Einhaltung dieser Regeln nachprüfbar sein muss (vgl. etwa

VwGH 29.6.2017, Ra 2017/21/0032). Art. 135 Abs. 3 B-VG und § 17 Abs. 3 BVwGG 2014 sehen allerdings vor, dass einem

Einzelrichter oder Senat eine ihm zufallende Rechtssache abgenommen werden kann, wenn der Einzelrichter oder

Senat verhindert oder wegen des Umfangs seiner Aufgaben an deren Erledigung innerhalb einer angemessenen Frist

gehindert ist. Die Abnahme von Sachen stellt eine ausnahmsweise Durchbrechung der von der Geschäftsverteilung für

einen bestimmten Zeitraum geschaAenen festen Zuständigkeitsstruktur dar, was eine restriktive Auslegung des Art.

135 Abs. 3 B-VG gebietet (vgl. etwa VwGH 26.4.2017, Ra 2016/19/0221, mwN).
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